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§ 7 LFBG
 LFBG - Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.12.2019

(1) Die im § 6 für die Zulassung zur Facharbeiterprüfung vorgesehenen Voraussetzungen werden durch den Besuch

einer land- und forstwirtschaftlichen Fachschule, soweit mit diesem der erfolgreiche Besuch einer Berufsschule erfüllt

wird, dann ersetzt, wenn Zeiten des Fachschulbesuches nach der allgemeinen Schulp icht und praktische Tätigkeit

oder Lehrzeit zusammen mindestens 36 Monate umfassen.

(2) Der erfolgreiche Besuch einer dreijährigen land- und forstwirtschaftlichen Fachschule ersetzt die

Facharbeiterprüfung in der Hauptfachrichtung.

(3) Der erfolgreiche Besuch einer höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalt oder einschlägiger Universitäten

oder Fachhochschulen ersetzt die Lehre und die Facharbeiterprüfung in den einschlägigen Ausbildungszweigen. Durch

Verordnung der Behörde können die einschlägigen Universitäten und Fachhochschulen und die einschlägigen

Ausbildungszweige nach Anhörung der land- und forstwirtschaftlichen Bundes-Lehrlings- und Fachausbildungsstelle

näher bestimmt werden.

*) Fassung LGBl.Nr. 9/2013, 32/2014

In Kraft seit 11.06.2014 bis 31.12.9999
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